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Schützenverein 1895 Grub am Forst e. V.

Benutzungsvereinbarung für das Schützenhaus GrubÜber 125 Jahre

zwischen dem Schützenverein 1895 Grub am Forst e. V.
Vertreten durch den 1. oder 2. Vorsitzenden
und
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	
im folgenden Benutzer genannt, wird folgende Vereinbarung getroffen:
§ 1. Umfang, Zweck und Dauer der Überlassung
1. Der Schützenverein vermietet dem Benutzer das Schützenhaus.
2. Die Vermietung gilt am 	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.
3. Dem Mieter ist es gestattet zur Dekoration der gemieteten Räumlichkeiten (Saal, Gaststube) diese bereits am 	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.	zu nutzen.
4. Das Schützenhaus ist spätestens am Tag nach der Vermietung bis 16 Uhr zu übergeben.
§ 2. Voraussetzung der Vermietung
1. Die Räumlichkeiten werden ausschließlich an Mitglieder des Schützenvereins vermietet.
2. Das Bier und auch die alkoholfreien Getränke sind vom Schützenverein zu beziehen.
(siehe Anhang 1 Preisliste).
3. Wein und Spirituosen dürfen mitgebracht werden.
4. Das Schützenhaus ist eine öffentliche Gaststätte und unterliegt somit den gesetzlichen Vorschriften (Jungendschutz, Rauchverbot, usw.).
§ 3. Entgelt für die Vermietung
1. Die Miete für das Schützenhaus beträgt:
a. ☐ Vereinsheim (Gastraum) p. Tag	Sommer-/Winter-HJ	EUR	___60,- € / 75,- €
b. ☐ Vereinsheim (Saal) p. Tag	Sommer-/Winter-HJ	EUR	__120,- €/150,- €
2. Das Sommerhalbjahr wird vom 16. April bis 15. Oktober jeden Jahres gerechnet
3. Das Winterhalbjahr wird vom 16. Oktober bis 15. April jeden Jahres gerechnet.
4. Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
§ 4. Reinigung 
1. Die Räumlichkeiten und die Einrichtung sind von den Benutzern pfleglich zu behandeln.
2. Die angemieteten Räume sind gründlich gereinigt zu übergeben.
3. Beschädigungen sind dem Vorsitzenden umgehend zu melden.
§ 5.  Schlüsselübernahme
1. Der übergebene Schlüssel ist Bestandteil einer Schließanlage und darf nicht an Dritte übergeben werden.
2. Bei Verlust des Schlüssels ist der Austausch der kompletten Schließanlage notwendig. Die Kosten für den Austausch trägt der Benutzer.
Grub am Forst, den Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.
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